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Program»»
über

dm Tentral-àunmarten-Curs pro 186k.

In Ausführung der Verordnung des Regierungsrathes vom 27. Jenner
1862 wird auch dieses Jahr für den deutschen Kantonstheil an der land-

wirthschaftlichen Schule aus der Rütti ein Central-Bannwarten-Curs
abgehalten, worüber folgende Bestimmungen festgesetzt werden:

1. Der Curs dauert 6 Wochen, und zwar
im Frühling vom 2. bis 21. April und

im Herbst vom 29. Oktober bis 17. November.

2. Der Unterricht umfaßt praktische Waldarbeite» und theoretische

Vorträge, den letztern wird höchstens '/s der Zeit gewidmet
werden.

3. Am Schlüsse des Curses wird ein Examen abgehalten und die

Theilnehmer, welcbe dasselbe gut bestehen, erhalten ein

Befähigungszeugniß.

4. Gemeinden und Corporatiouen, welche wünschen, daß ihre Bann¬

warte diesen Curs besuchen, haben die Anmeldung zur Aufnahme
vor dem I.März nächsthin bei unterzeichneter Direktion schriftlich

einzureichen.

5. Personen, welche sich zum Launwartendienst ausbilden und diesen

Curs besuchen wollen, haben sich ebenfalls vor dem 1. März bei

der unterzeichneten Direktion schriftlich um die Ausnahme zu
bewerben und ein von dem Gemeinderath ihrer Wohnsitzgemeinde

ausgestelltes Zeugniß über guten Leumund beizulegen.

6. Die Theilnehmer erhalten Kost und Logis unentgeldlich; mehr

als là Theilnehmer können aber nicht aufgenommen werden.

Bern, den 1. Februar 1866.

Der Direktor der Domainen und Forsten:
Weber.
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